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RS OGH 1998/6/23 5Ob163/98a
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.06.1998

Norm

WGG §15b

Rechtssatz

Der allfälligen Unmöglichkeit der Übernahme bestimmter Darlehensverp5ichtungen seitens der Mieter kann durch ein

Angebot der Bauvereinigung ausgewichen werden, das die Mieter im Ergebnis besser stellt.
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